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Leitung des Ministeriums
§ 4

Die Leitung des Ministeriums der Justiz erfolgt nach 
dem Prinzip der persönlichen Verantwortung und nach 
dem Grundsatz der Einzelleitung bei aktiver Mitwir
kung aller im Bereich des Ministeriums der Justiz 
Beschäftigten an der Erfüllung der dem Ministerium 
von der Volkskammer und dem Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik gestellten Aufgaben.

§ 5
(1) Der Minister der Justiz leitet das Ministerium 

gemäß Artikel 98, 99 der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 (GBL
S. 5) und nach § 6 des Gesetzes vom 16. November 1954 
über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl, S. 915). Auf Grund der Gesetze der 
Volkskammer sowie der Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates erläßt der Minister Anordnungen 
und Verfügungen sowie Durchführungsbestimmungen. 
Er trägt gegenüber der Volkskammer und dem Mini
sterrat die Verantwortung für die gesamte Tätigkeit 
des Ministeriums sowie der nachgeordneten Organe 
unter Wahrung der verfassungsmäßig garantierten Un
abhängigkeit der Richter.

(2) Der Minister reicht die Vorlagen des Ministeriums 
im Ministerrat ein. Bindende Erklärungen gegenüber 
dem Ministerrat, einzelnen Ministerien und anderen 
zentralen staatlichen Organen gibt der Minister ab.

§ 6
(1) Der Minister entscheidet über alle grundsätz

lichen Fragen der Justizverwaltung; er ist berechtigt, 
in allen Angelegenheiten der Justizverwaltung die 
Entscheidung an sich zu ziehen oder die Entscheidun
gen der nachgeordneten Organe aufzuheben oder zu 
ändern.

(2) Der Minister ist für die Durchführung der Grund
sätze der Kaderpolitik verantwortlich.

§ 7
(1) Der Staatssekretär ist der ständige Stellvertreter 

des Ministers und vertritt den Minister bei dessen 
Verhinderung,

(2) Der Minister kann dem Staatssekretär die Leitung 
und Kontrolle der Tätigkeit einer oder mehrerer 
Hauptabteilungen bzw. selbständiger Abteilungen 
übertragen.

Das Kollegium des Ministeriums
§ 8

(1) Beratendes Organ des Ministers ist das Kollegium 
des Ministeriums.

(2) Dem Kollegium gehören der Minister, der Staats
sekretär, die Leiter der Hauptabteilungen und der Lei
ter der Kaderabteilung an; der Minister kann andere 
leitende Mitarbeiter oder andere Personen in das Kol
legium berufen.

(3) Der Minister führt den Vorsitz im Kollegium und 
bestimmt einen Mitarbeiter des Ministeriums zum 
Sekretär des Kollegiums.

§ 9
(1) Das Kollegium arbeitet auf der Grundlage der 

Verordnung vom 17. Juli 1952 über die Bildung von 
Kollegien (MinBl. S. 109) und nach der Geschäftsord
nung vom 12. Februar 1953 für die Kollegien in den 
Ministerien, den Staatssekretariaten und anderen [

zentralen Organen der Regierung (ZB1. S. 55). 
Das Kollegium hat sich ferner mit solchen An
gelegenheiten zu befassen, deren Behandlung durch 
das Kollegium in gesetzlichen Bestimmungen vor
geschrieben ist, insbesondere mit der Abberufung von 
Richtern der Kreis- und Bezirksgerichte (§ 17 GVG),

(2) Das Kollegium berät den Minister in allen wich
tigen Fragen, insbesondere über

a) neu auftauchende Fragen der Justizpolitik,
b) die Auslese und Qualifizierung der Kader,
c) die Vorbereitung und Durchführung von Gesetzen 

der Volkskammer sowie von Verordnungen und 
Beschlüssen des Ministerrates,

d) die Auseinandersetzung mit wichtigen rechtswis- 
senschaftlichen Fragen.

(3) Das Kollegium hält in der Regel im Abstand von 
zwei Wochen Sitzungen ab.

§ 10
Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums

(1) Für die Gliederung, die kadermäßige Besetzung 
und die Arbeitsweise des Ministeriums sind der 
Strukturplan, der Stellenplan, die Arbeitsordnung und 
der Geschäftsverteilungsplan des Ministeriums maß
gebend.

(2) Das Ministerium gliedert sich in die Hauptabtei
lungen Gesetzgebung und Rechtsprechung, Revision, 
Statistik sowie die selbständigen Abteilungen. Die Lei
ter der Hauptabteilungen und selbständigen Abteilun
gen sind dem Minister für die Erfüllung ihrer Auf
gaben persönlich verantwortlich.

(3) Die Grundsätze für die Arbeitsweise der Mit
arbeiter des Ministeriums der Justiz ergeben sich aus 
der Verordnung vom 10. März 1955 über die Pflichten 
und Rechte der Mitarbeiter der staatlichen Verwal
tungsorgane — Disziplinarordnung — (GBl. I S. 217) 
sowie aus der Arbeitsordnung des Ministeriums.

§ 11
Vertretung des Ministeriums im Rechtsverkehr

(1) Das Ministerium wird im Rechtsverkehr durch 
den Minister vertreten. Bei Verhinderung des Mini
sters regelt sich die Vertretung nach § 7.

(2) Im Rahmen ihres Aufgabenbereiches und ihrer 
Befugnisse sind auch die Leiter der Hauptabteilungen 
sowie die Leiter der selbständigen Abteilungen berech
tigt, das Ministerium zu vertreten.

(3) Nach Maßgabe der ihnen vom Minister erteilten 
Vollmachten können auch sonstige Mitarbeiter des 
Ministeriums sowie andere Personen das Ministerium 
vertreten.

§ 12
Schlußbestimmungen

(1) Dieses Statut tritt am 1. August 1956 in Kraft.
(2) Das Statut kann nur durch den Ministerrat ge

ändert oder aufgehoben werden.

Berlin, den 20. Juli 1956

® Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium der Justiz 
G r o t e  w o h l  D r .  B e n j a m i n

Minister


